
Anlage zur Vorlage BA 057/2024 
 

Gebührenordnung 
für Parkscheinautomaten 

im Gebiet der Stadt Dülmen 
(Parkgebührenordnung) vom 14.05.1992, 

in der Fassung der VII. Änderung vom .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .  
 
 
Aufgrund des § 6 a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes vom 05.03.2003 (BGBl. I 
S. 310) und des § 1 der Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 04.02.1981 
über die Ermächtigung zum Erlass von Gebührenordnungen nach § 6 a Abs. 6 und 7 des 
Straßenverkehrsgesetzes (GV NW S. 48) in Verbindung mit § 38 Buchstabe b des Ord-
nungsbehördengesetzes vom 13.05.1980 (GV NW S. 528 / SGV NW 2060), in der jeweils 
zurzeit geltenden Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen in ih-
rer Sitzung am .                                                                                                                                                                                                                             . folgende VII. Änderung der Parkgebührenordnung beschlossen:  
 
 

§ 1 
 

Soweit das Parken auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen nur während des Laufs 
eines Parkscheinautomaten zur Überwachung der Parkzeit zulässig ist, werden Gebühren 
nach Maßgabe dieser Parkgebührenordnung erhoben. Um die Nutzung des Parkraums auf 
öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen durch eine möglichst große Zahl von Verkehrs-
teilnehmern zu gewährleisten, werden die Gebühren der Parkscheinautomaten für die 
erste halbe Stunde auf 0,75 € und für alle weiteren angefangenen 2 Minuten auf 0,05 € für 
folgende Parkräume in der Stadt Dülmen festgesetzt: 
 
 Kernbereich der Innenstadt von Dülmen: Der Kernbereich wird begrenzt durch die Stra-

ßen Südring, Borkener Straße, Lohwall, Königswall, Nonnenwall, Lüdinghauser Straße 
bis einschließlich Marienplatz und Halterner Straße.  

 Die Parkplätze in Höhe des Krankenhauses an der Vollenstraße und an der Lüdingha-
user Straße sowie die Stellplätze auf der Overbergstraße von Lohwall bis Plusch. 

 
 

§ 2 
 
Alternativ zur Entrichtung der Parkgebühren an den Parkscheinautomaten ist die Bezah-
lung über Handy-Parken möglich. Auf allen mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten 
Parkflächen gelten für die Nutzer die o.a. Gebühren. 
 

§ 3 
 
Fahrzeuge im Sinne des § 9 a Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) in der jeweils gülti-
gen Fassung können bis 31. Dezember 2024 auf allen gebührenpflichtigen Stellplätzen im 
öffentlichen Straßenraum bis zur am Stellplatz ausgewiesenen Parkhöchstdauer kostenlos 
parken, wenn die Fahrzeuge entweder mit einem Kennzeichen für elektrisch betriebene 
Fahrzeuge nach § 9 a Abs. 1 FZV oder mit einer Plakette nach § 9 Abs. 4 FZV versehen 
sind oder ein gültiger Sonderparkausweis sichtbar ausgelegt ist. Das kostenlose Parken 
verpflichtet zur Auslage einer Parkscheibe. 
 
 
 



 

 
§ 4 

 
Die Parkgebührenordnung tritt am 01.07.2024 in Kraft. 
 
 
 
 


